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Gremium Sitzung am (falls bekannt)  

Bezirksausschuss I-Mitte  

 

 

Beratungsgegenstand 

 

Parken am Eingang zum Klenzepark an der Eisenbahnbrücke 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Im Nachgang zu unserem Schreiben vom 11.06.2018 und der Beratung im Bezirksausschuss I - Mitte am 

10.07.2018 möchten wir Ihnen zur Parksituation im Klenzepark nochmals die Hintergründe näher erläutern. 

 

Entsprechend der maßgeblichen Verträge zwischen der Stadt Ingolstadt und dem Freistaat Bayern ist die 

Errichtung von Parkplätzen im Klenzepark nicht genehmigt. Durch den Austausch des vorhandenen 

Zusatzschildes „Zufahrt bis Parkplatz KIK von 18 – 24 h frei“ durch „Lieferverkehr frei“ können rechtmäßige 

Zustände hergestellt werden. Im Übrigen ermöglicht die von uns vorgeschlagene Beschilderung weiterhin 

die Zufahrt für die Belieferung des Restaurants KIK und auch die Einfahrt zum Anliefern sperriger 

Gegenstände für Mitglieder des Vereins „Kunstwerk im Klenzepark“. 

 

Die Ausstellung von zehn Ausnahmegenehmigungen an den Verein „Kunstwerk im Klenzepark“ würde bei 

anderen Personen Begehrlichkeiten wecken und unseren Versuch, die Situation sicherer und klarer zu 

gestalten, konterkarieren. 

 

Da die Parkplätze vor der Eisenbahnbrücke durch die Beschilderung als Kurzparkzone nicht mehr von 

Pendlern belegt sind, können diese Parkflächen künftig von Kursteilnehmern, Kursleitern und 

Restaurantbesuchern genutzt werden. Außerdem stehen die Tiefgarage Reduit Tilly und die Tiefgarage 

Schloss fußläufig gut erreichbar zur Verfügung. 

 

Die zulässige Parkdauer in der Kurzparkzone wird, wie vom Bezirksausschuss I – Mitte gewünscht, auf 3 

Stunden festgesetzt. 
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Wir bitten Sie unter Berücksichtigung der oben genannten Gesichtspunkte unseren Beschilderungsvorschlag 

vom 11.06.2018 in einer der nächsten Sitzungen erneut zu besprechen. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

 

gez.  

 

Johannes Wegmann 

Amtsleiter 

 


